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Erster Teil

Die Online-Werbung als Ausgangspunkt

Kapitel 1

Einleitung 

A. Problemdarstellung

I. Das allgegenwärtige Problem der systematischen 
Urheberrechtsverletzungen im Internet

Internetpiraterie ist eines der grundlegendsten Probleme des Urheberrechts in 
der gegenwärtigen Zeit.1 Es ist eine regelrechte Schattenindustrie entstanden, in 
deren Zentrum Online-Plattformen stehen, auf denen jegliche Arten von Kulturgü-
tern zum kostenfreien Abruf bereitgestellt werden. Eben diese große Verfügbarkeit 
illegaler Angebote hat zu einer „Copy-and-Paste-Mentalität“ im Internet geführt.2 
Trotz steigender Popularität von Video-On-Demand-Plattformen, Musik-Strea-
ming-Diensten sowie zunehmenden Online-Angeboten an Bezahlinhalten von 
klassischen Verlagen und Medienunternehmen hat sich die legale Nutzung digita-
ler Inhalte gegenüber derjenigen illegaler Inhalte nicht durchgesetzt.3 So nutzt in 
Deutschland nach wie vor jeder Siebte illegale Angebote im Internet.4 

Die illegale Nutzung verursacht der Kreativwirtschaft hohe finanzielle Einbu-
ßen. Der wirtschaftliche Gesamtschaden lässt sich nur schwer beziffern.5 Doch die 
negativen Auswirkungen gehen weit über rein wirtschaftliche Interessen hinaus. 
Langfristig wird die Medien- und die Meinungsvielfalt gefährdet. Denn die Kul-

	 1	Becker, ZGE 2016, 239 (252).
	 2	Vgl. Heckmann, Kap. 3.1 Rn. 2; vgl. Kropp, S. 79; vgl. Gloy, in: FS Loschelder, S. 99 (106).
	 3	Dies aber andeutend Becker, ZGE 2016, 239 (252); ebenso kommt eine Studie des 
Max-Planck-Instituts für Innovation und Wettbewerb zu diesem Ergebnis, vgl. Har-
hoff / Hilty / Stürz / Suyer, S. 10.
	 4	Jansen, Jeder Siebte nutzt illegale Angebote im Netz, FAZ vom 22. 01. 2018, abrufbar 
unter: https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/studie-zu-internetverhalten-illegale-angebote-
im-netz-15410200.html (Zugriff am 01. 03. 2020).
	 5	In Deutschland entstehen jährlich allein durch durch die Übertragung illegaler Live-
TV-Signale ein wirtschaftlicher Schaden von etwa 700 Millionen Euro und Steuerverluste in 
Höhe von 170 Millionen Euro, vgl. VauNET – Verband privater Medien, Fernsehpiraterie-
Studie 2018, S. 4, abrufbar unter: https://www.vau.net/system/files/documents/goldmedia-
fernsehpiraterie-studie-2018_short.pdf (Zugriff am 01. 03. 2020).
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turindustrie reagiert auf die Umsatzeinbußen, indem sie ihre Angebote inhaltlich 
anpasst, um die Verluste zu kompensieren. So haben beispielsweise die großen 
Produktionsunternehmen Time Warner, Picturehouse und Universal mittlerweile 
keine eigene Kunstfilm-Abteilung mehr, sondern produzieren vornehmlich Filme, 
deren Produktionskosten sich innerhalb weniger Wochen akkumulieren. Möglich 
ist dies nur mit einfach gehaltenen und wenig kontroversen Filmen, die mit dem 
Geschmack des Massenpublikums kompatibel sind.6 Damit wird deutlich, dass 
es sich um ein Problem von gesamtgesellschaftlicher Bedeutung handelt. Gerade 
Geschäftsmodelle, die sich durch den exklusiven Vertrieb von eigenen Produktio-
nen auszeichnen, geraten damit in Gefahr. Und das, obwohl anders als noch vor 
einigen Jahren mittlerweile die überwiegende Anzahl von Kulturgütern online 
legal zu überschaubaren Preisen erworben werden kann, sei es als Einzelabruf 
oder als Abonnement. 

II. Faktisches Problem  
der mangelnden Rechtsdurchsetzungsmöglichkeit

Es ist keine neue Erkenntnis, dass es sich bei Urheberrechtsverletzungen im 
Internet um ein tatsächliches und nicht um ein rechtliches Problem handelt.7 So-
wohl das europäische als auch das deutsche Urheberrecht verbieten das Bereit-
stellen von geschützten Werken im Internet ohne Zustimmung des Rechteinhabers 
bereits vollumfänglich und stellen derartige Handlungen im gewerblichen Ausmaß 
sogar unter Strafe.8 Jedoch scheitert die Durchsetzung des deutschen und europäi-
schen Urheberrechts vor allem an der Internationalisierung von Urheberrechtsver-
letzungen im digitalen Bereich. Die entscheidenden Akteure, welche die massen-
hafte Einspeisung und Zirkulation von urheberrechtliche geschützten Werken über 
das Internet durch ihre Infrastruktur erst ermöglichen, entziehen sich durch eine 
geschickte Standortwahl der Rechtsverfolgung. So werden etwa Domains der ille-
galen Plattformen in Ländern registriert, in denen dieser Vorgang anonym möglich 
ist (zum Beispiel Tonga mit der Top-Level-Domain .to), während die Serverinfra-
struktur als physischer Anknüpfungspunkt bewusst in Ländern betrieben wird, in 
denen ein gerichtliches Vorgehen praktisch nicht möglich ist.9 Zwar konnten die 
deutschen Ermittlungsbehörden mittlerweile einige größere Erfolge verzeichnen, 
die zu rechtskräftigen Verurteilungen von Betreibern illegaler Streaming-Porta-

	 6	Kohlenberg, Aufnahme läuft, Die ZEIT vom 07. 02. 2013, abrufbar unter: https://www.
zeit.de/2013/07/Film-Piraterie (Zugriff am 01. 03. 2020).
	 7	Becker, ZGE 2016, 239 (252).
	 8	Vgl. §§ 19a, 106 ff. UrhG.
	 9	Kühl, Kampf gegen Streamingmühlen, Die ZEIT vom 29. 10. 2014, abrufbar unter: https://
www.zeit.de/digital/internet/2014-10/kinox-streaming-illegal-razzia (Zugriff am 01. 03. 2020); 
Becker, ZGE 2016, 239 (253). Der BGH hat beispielsweise dem Urteil Störerhaftung des 
Access-Providers die Annahme des Berufungsgerichts zugrunde gelegt, dass effektiver 
Rechtsschutz in Russland nicht zu erlangen sei, BGHZ 208, 82 = BGH GRUR 2016, 268 (278) 
Rn. 86 – Störerhaftung des Access-Providers.
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len führten.10 Nichtsdestotrotz ist ein solches Vorgehen kaum nachhaltig, da ab-
geschaltete Portale in der Regel in kürzester Zeit durch neue ersetzt werden.11 Ein 
Vorgehen gegen die Endkonsumenten ist mit äußerst großem Aufwand verbunden 
und kann letztendlich nur der Symptombehandlung dienen. Die Inhaber von Ur-
heberrechten können vor diesem Hintergrund nur tatenlos zusehen, wie ihre Werke 
rechtswidrig von Dritten wirtschaftlich verwertet werden. Trotz gesetzlich zuge-
sicherter Rechte bleiben sie faktisch rechts- und schutzlos. 

Soll die faktische Rechtlosigkeit nicht einfach akzeptiert werden, gilt es alter-
native Wege zu finden, um die massenhaften Urheberrechtsverletzungen im Inter-
net zu unterbinden. Ein Ansatz besteht darin, die Finanzierung des werbebasierten 
wirtschaftlichen Systems der Urheberrechtspiraterie grundlegend „auszutrock-
nen“. Die Betreiber von urheberrechtsverletzenden Online-Diensten handeln in der 
Regel nicht aus altruistischen Motiven, sondern zielen darauf ab, eigene Gewinne 
zu generieren. Zudem benötigen sie erhebliche finanzielle Mittel, um die techni-
sche Infrastruktur aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus werden 
für den Aufbau und die Aufrechterhaltung erhebliche finanzielle Mittel benötigt. 
Die Einnahmequellen stammen maßgeblich aus der Internetwerbewirtschaft.12 In 
der Vergangenheit wurden diverse Fälle dokumentiert, in denen Werbung bekann-
ter deutscher Unternehmen auf Internetpiraterie-Websites zu finden war.13 Diese 
Unternehmen zahlen Entgelte für die Schaltung ihrer Online-Werbeanzeigen auf 
Websites und bringen damit bewusst oder unbewusst das notwendige Kapital in 
die illegale Verwertungskette. Wird dieser Kapitalfluss an der Quelle unterbun-
den, also bei den werbetreibenden Unternehmen, wird damit das Geschäftsmodel 
der systematischen Urheberrechtsverletzungen nachhaltig erschwert. Dafür ist es 
nicht einmal erforderlich, dass die Werbeeinnahmen vollständig zum Versiegen 
gebracht werden.14 Solange die Werbetätigkeit von seriösen Unternehmen unter-

	 10	Vgl. BGH, Beschl. v. 11. 01. 2017, Az. 5 StR 164/16, becklink 2005518; Legal Tribune On-
line vom 19. 01. 2017, abrufbar unter: https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/bgh-az5str16416-
video-download-streaming-kino-kinox-to-revision-verworfen/ (Zugriff am 01. 03. 2020).
	 11	So wurde aus dem gesperrten Portal kino.to das von neuen Betreibern geführte Portal 
kinox.to, vgl. Legal Tribune Online vom 15. 12. 2015, abrufbar unter: https://www.lto.de/
recht/​nachrichten/n/lg-leipzig-urteil-11kls390js915-kinox-to-filesharing-haft/ (Zugriff am 
01. 03. 2020).
	 12	Ernst & Young, Measuring digtial advertising revenue to infringing sites  – TAG US 
benchmarking study, 2017, abrufbar unter: https://www.tagtoday.net/hubfs/Measuring%20
digital%20advertising%20revenue%20to%20infringing%20sites.pdf?t=1507150221706 (Zu-
griff am 01. 03. 2020); UK Government Intellectual Property Office, IP Crime and Enforcement 
Report 2016/17, abrufbar unter: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/
system/uploads/attachment_data/file/642324/IP_Crime_Report_2016_-_2017.pdf (Zugriff am 
20. 01. 2020) S. 76.
	 13	Dokumentiert wurden beispielsweise Werbetätigkeiten der Unternehmen Microsoft, 
Vodafone, Ebay, Zalando und der Flensburger Brauerei auf dem illegalen Streaming-Portal  
Kino.to, vgl. Patalong, Wie Microsoft auf illegalen Websites landet, Spiegel Online vom 
12. 03. 2012, abrufbar unter: https://www.spiegel.de/netzwelt/web/online-werbung-wie-microsoft-
auf-illegalen-websites-landet-a-819468.html (Zugriff am 01. 03. 2020).
	 14	So der Zweifel von Jaworski, GRUR-Prax 2019, 56.


